
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Heike Hänsel, Sevim Dağdelen,
Nicole Gohlke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/19854 –

Engagement ausländischer Geheimdienste beim Cyber Valley bei Tübingen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Zwischen Stuttgart und Tübingen soll mit dem sogenannten Cyber Valley „ei-
ne der größten Forschungskooperationen Europas auf dem Gebiet der Künstli-
chen Intelligenz (KI) mit Partnern aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Gesellschaft“ entstehen (https://www.is.mpg.de/de/news/haufig-gestellte-frage
n-zu-cyber-valley). Diese KI-Initiative wird mit Finanzierung des Landes 
Baden-Württemberg, des Bundes und internationaler Akteure entwickelt und 
ist seit Beginn umstritten. Ein Grund für die Kritik ist unter anderem, dass KI 
immer auch militärisch genutzt werden kann. Kritiker betonen zudem das En-
gagement US-amerikanischer Geheimdienste in Forschungsvorhaben des „Cy-
ber Valley“ und argumentieren, dass damit mutmaßlich gezielt militärische 
oder zumindest sicherheitspolitische Ziele verfolgt werden. Dies verstoße 
überdies gegen eine Zivilklausel der mit dem Cyber Valley zusammenarbei-
tenden Universität Tübingen.

Vertreter der Cyber-Valley-Initiative haben die Kritik im Rahmen der lau-
fenden öffentlichen Debatte zurückgewiesen. Forschungskoordinator 
Dr. Matthias Tröbdle erklärte (https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Zivile-Gru
ndlagenforschung-379807.html) gegenüber einer lokalen Tageszeitung, es ge-
be „keinerlei Projekte“, die sich für militärische Zwecke missbrauchen ließen. 
Ähnlich äußerte sich die Cyber-Valley-Koordinatorin Tamara Almeyda: „Wir 
machen keine militärische Forschung (ibd.).“

Eine der Cyber-Valley-Forschungsgruppen gibt das IARPA-Programm MIC-
rONs als Finanzierungsquelle an (https://sinzlab.org/funding.html). Die IAR-
PA ist die gemeinsame Forschungsagentur der 16 US-Geheimdienste. Sie wur-
de im Jahr 2006 nach dem Vorbild (https://web.archive.org/web/20100626190
448/http://www.afcea.org//signal//articles//templates/SIGNAL_Article_Templ
ate.asp?articleid=1399&zoneid=31) des „Büros für disruptive Innovationen“ 
(Disruptive Technology Office) der National Security Agency (NSA) sowie 
der Organisation für Forschungsprojekte der Verteidigung (Defense Advanced 
Research Projects Agency, DARPA) – der Forschungsagentur des Pentagons – 
aufgebaut. Auf ihrer Homepage beschreibt (https://www.iarpa.gov/index.php/
about-iarpa) sie ihre Aufgabe damit, „die langfristigen Bedürfnisse der Ge-
heimdienste zu antizipieren und dieser Forschung und technische Fähigkeiten 
zur Verfügung zu stellen“. Neben der Zielvorgabe „Analyse“ und der „antizi-
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pierenden Aufklärung“ zählt die IARPA die Datenauswertung ebenso zu ihren 
Aufgaben wie die Entwicklung von Instrumenten, um „neuen Fähigkeiten un-
serer Gegenspieler entgegenzuwirken, die unseren Möglichkeiten, in einer 
vernetzten Gesellschaft frei und effektiv zu handeln, behindern könnten“. 
Dennoch bezeichnet Dr. Fabian Sinz, Leiter der an MICrONs beteiligten For-
schungsgruppe das von der IARPA ausgeschriebene Projekt als „freie Grund-
lagenforschung“.

Anders als die DARPA, die angesichts ihres massiven wissenschaftlichen En-
gagements aus der US-Forschungslandschaft kaum mehr wegzudenken ist, 
verfolgt die IARPA im aktuellen Förderzyklus lediglich 31 Programme. Eines 
dieser Programme ist MICrONs. Als Forschungsagentur der US-Nachrichten-
dienste ist die IARPA unmittelbar auch für die US-Militärgeheimdienste De-
fense Intelligence Agency (DIA), Air Force Intelligence, Surveillance and Re-
connaissance Agency (ISR), United States Army Intelligence Corps (G2), Ma-
rine Corps Intelligence Activity (MCIA) und Office of Naval Intelligence 
(ONI) tätig. Koordinator aller 16 US-Geheimdienste, der sogenannten Intelli-
gence Community, war seit Februar 2020 kommissarisch der bisherige US-
Botschafter in Deutschland, Richard Grenell.

Vor diesem Hintergrund hinterfragen zivilgesellschaftliche Kritikerinnen und 
Kritiker das Engagement der Universität und Stadt Tübingen. Die Universität 
verstoße, so die Argumentation, gegen ihre eigene Zivilklausel, die empfiehlt, 
Lehre, Forschung und Studium an der Universität solle friedlichen Zwecken 
dienen, „das Zusammenleben der Völker bereichern und im Bewusstsein der 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen erfolgen (https://www.neckar-chr
onik.de/Nachrichten/Senat-beschloss-Praeambel-zur-Grundordnung-5299
3.html).“ Vor diesem Hintergrund wird auch die Beteiligung der Unternehmen 
ZF Friedrichshafen, Daimler und Amazon als „Kernpartner“ am Cyber Valley 
kritisiert. ZF Friedrichshafen ist seit Jahrzehnten Zulieferer (https://www.waff
envombodensee.com/zf-friedrichshafen/) für die Rüstungsindustrie und zudem 
Fördermitglied (https://www.dwt-sgw.de/ueber-die-dwt/foerdernde-mitgliede
r/buchstabe/Z/) des Rüstungslobbyvereins Deutsche Gesellschaft für Wehr-
technik.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Der Begriff „Cyber Valley“ bezeichnet nach Kenntnis der Bundesregierung ei-
ne politische Initiative des Landes Baden-Württemberg zum Aufbau eines For-
schungskonsortiums im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Region 
Stuttgart-Tübingen mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Wie aus der 
in der Vorbemerkung der Fragesteller angegebenen Quelle ersichtlich, ist die 
Bundesregierung an dieser Landesinitiative nicht beteiligt.
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte 
Kompetenzzentrum für KI-Forschung Tübingen AI Center ist als leistungsstar-
ker Partner in das KI-Netzwerk der Region eingebunden.
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1. Welche Institutionen des Bundes sind an der Forschungsinitiative Cyber 
Valley auf welche Weise beteiligt (bitte detailliert aufführen)?

2. Welche Bundesmittel und in welcher Höhe wurden für jeweils welche Pro-
jekte bei Planung, Aufbau und Durchführung der Cyber-Valley-Initiative, 
auch bauliche Maßnahmen, bislang investiert, sind geplant oder beantragt 
(bitte für jedes Projekt einzeln auflisten)?

3. Welche Bundesmittel und in welcher Höhe wurden für jeweils welche Pro-
jekte bei Planung, Aufbau und Durchführung des Tübingen AI Centers 
und des Tübinger Bernstein-Zentrums, auch bauliche Maßnahmen, bislang 
investiert, sind geplant oder beantragt (bitte für jedes Projekt einzeln auf-
listen)?

Die Fragen 1 bis 3 werden im Zusammenhang beantwortet.
Die Bundesregierung ist an der politischen Initiative „Cyber Valley“ des 
Landes Baden-Württemberg nicht beteiligt, sie wird nicht mit Bundesmitteln 
gefördert.
Bei dem Tübinger Kompetenzzentrum für KI-Forschung Tübingen AI Center 
handelt es sich um ein Forschungsprojekt, für das das BMBF zum Stichtag 
11. Juni 2020 rund 14,7 Mio. Euro für die Jahre 2018 bis 2022 bereitgestellt 
hat. Das BMBF prüft derzeit einen Antrag auf Aufstockung des Projektes im 
Umfang von rund 2 Mio. Euro.
Das Projekt Bernstein Zentrum Tübingen hatte eine Laufzeit vom 1. Mai 2010 
bis zum 30. September 2017 und wurde durch das BMBF mit rund 8,7 Mio. 
Euro gefördert.

4. Befinden sich Liegenschaften der Cyber-Valley-Initiative in Bundeshand, 
und wenn ja, welche?

5. Werden Liegenschaften der Cyber-Valley-Initiative vom Bund vermietet, 
und wenn ja, welche?

Die Fragen 4 und 5 werden im Zusammenhang beantwortet.
Bei der Initiative „Cyber Valley“ handelt es sich nach Kenntnis der Bundes-
regierung um ein Kooperationsprojekt der beteiligten Partner, das als solches 
über keine Liegenschaften verfügt.

6. Welche wissenschaftlichen Projekte oder Arbeiten im Rahmen der 
Cyber-Valley-Initiative wurden mit Bundesmitteln bezuschusst, auch 
über Drittinstitutionen wie die DGF, das Werner Reichardt Centrum für 
Integrative Neurowissenschaften (CIN) o. a.?

a) Aus welchen Programmen stammt die Finanzierung jeweils, oder 
über welche Drittinstitutionen flossen Gelder an die geförderten Pro-
jekte oder Arbeiten?

b) Welche dieser finanzierten Forschungsvorhaben wurde auch von US-
Regierungsstellen finanziert?

c) Welche dieser finanzierten Forschungsvorhaben wurden konkret vom 
IARPA finanziert?

7. Welche der im Rahmen der Cyber-Valley-Initiative auch mit Bundesmit-
teln finanzierten Forschungsvorhaben sind nach Kenntnis der Bundes-
regierung mit einem Publikationsvorbehalt der IARPA und/oder anderer 
US-Bundesinstitutionen versehen?
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8. Welche der im Rahmen der Cyber-Valley-Initiative auch mit Bundesmit-
teln finanzierten Publikationen dürfen von der US-Regierung ungeachtet 
des wissenschaftlichen Urheberschutzes für Regierungszwecke verviel-
fältigt und verbreitet werden?

9. Können nach Ansicht der Bundesregierung alle Publikationen, die im 
Rahmen der Cyber-Valley-Initiative direkt oder indirekt (also über Dritt-
programme oder Drittinstitutionen) vom Bund finanziert werden, frei 
publiziert werden?

10. In welchen Fällen bedarf es einer wie gearteten Rücksprache mit wel-
chen US-Geldgebern?

Die Fragen 6 bis 10 werden im Zusammenhang beantwortet.
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen.

11. Können Forschungsvorhaben der IARPA nach Ansicht der Bundesregie-
rung auch geeignet sein, geheimdienstliche oder militärische Zwecke zu 
erfüllen, und sieht die Bundesregierung im Fall der im Rahmen der 
Cyber-Valley-Initiative realisierten Forschungsvorhaben entsprechende 
Hinweise?

12. Ist der Bundesregierung das Engagement der IARPA im Rahmen der 
Cyber-Valley-Initiative bekannt, und wenn ja, aus welchen Quellen, und 
seit wann?

Die Fragen 11 und 12 werden im Zusammenhang beantwortet.
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 16 bis 24 verwiesen.

13. War das Engagement der IARPA bei der Universität Tübingen und der 
Cyber-Valley-Forschungsgruppe seit Beginn entsprechender Forschungs-
vorhaben Gegenstand bilateraler Gespräche zwischen Deutschland und 
den USA auf Regierungs- oder Geheimdienstebene, und wenn nein, wes-
halb sieht die Bundesregierung keinen Bedarf, dieses Engagement einer 
ausländischen Geheimdienststelle im deutschen Hochschulwesen zu the-
matisieren?

a) Wenn ja, was war Ergebnis entsprechender Gespräche (bitte detail-
liert aufführen)?

b) Wenn nein, weshalb nicht?

14. War das Engagement der IARPA Gegenstand von Gesprächen mit dem 
US-amerikanischen Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, der seit 
Februar 2020 Koordinator der US-Geheimdienste war, in deren Auftrag 
die IARPA tätig ist?

Die Fragen 13 und 14 werden im Zusammenhang beantwortet.
Eine Verpflichtung zur Erfassung sämtlicher geführter Gespräche – einschließ-
lich Telefonate – besteht nicht, und eine solche umfassende Dokumentation 
wurde auch nicht durchgeführt. Es ist weder rechtlich geboten noch im Sinne 
einer effizienten und ressourcenschonenden öffentlichen Verwaltung leistbar, 
entsprechende Informationen und Daten vollständig zu erfassen oder entspre-
chende Dokumentationen darüber zu erstellen oder zu pflegen. Die nachfolgen-
den Ausführungen bzw. aufgeführten Angaben erfolgen auf der Grundlage der 
vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen und Aufzeichnun-
gen. Diesbezügliche Daten sind somit möglicherweise nicht vollständig.
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Eine Ressortabfrage hat ergeben, dass keine Gespräche im Sinne der Fragen 13 
und 14 auf Leitungsebene oder der Nachrichtendienste seit der Regierungsbil-
dung am 14. März 2018 stattgefunden haben.
Auf die Antwort zu den Fragen 16 bis 24 wird verwiesen.

15. Welche sicherheitspolitischen Bedenken hat die Bundesregierung, wenn 
ein ausländischer Geheimdienst in ein Forschungsvorhaben einer deut-
schen Universität involviert ist?

Wenn sie keine hat, weshalb nicht?

Im Falle der Involvierung eines ausländischen Nachrichtendienstes in ein For-
schungsvorhaben an einer deutschen Universität besteht die abstrakte Gefahr 
eines möglichen Abflusses von Informationen, der Sabotage von Untersuchun-
gen oder auch der Einflussnahme auf Forschungserkenntnisse.

16. Haben Bundesregierung oder Bundesbehörden das Engagement der IAR-
PA intern beraten und einer Evaluierung unterzogen, und wenn ja, mit 
welchem Ergebnis, und wenn nein, weshalb nicht?

17. Welche Regeln gelten nach Ansicht der Bundesregierung beim Engage-
ment ausländischer Geheimdienste in Forschung und Lehre im Rechts-
raum der Bundesrepublik Deutschland?

18. Welche weiteren Projekte im Auftrag der IARPA sind der Bundesregie-
rung in Deutschland bekannt?

19. Genügt es nach Ansicht der Bundesregierung, wenn eine involvierte Uni-
versität, an der ausländische Geheimdienste wissenschaftliche Projekte 
finanzieren, dieses Engagement nach einer eigenen, internen Prüfung bil-
ligt?

20. Welche Informationen liegen der Bundesregierung über die Kriterien ei-
ner solchen Prüfung vor, und welche Kriterien hat sie wie selbst entwi-
ckelt?

21. Sieht die Bundesregierung in sogenannten Zivilklauseln ein wirksames 
Mittel zur Friedensförderung?

Wenn nein, weshalb nicht?

22. Teilt die Bundesregierung das Ziel der Zivilklausel der Universität Tü-
bingen, nach der Forschung und Lehre einem friedlichen Zweck dienen 
sollen, um das Zusammenleben der Völker zu bereichern und im Be-
wusstsein der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu erfolgen?

Wenn nein, weshalb nicht?

23. Treffen die Bestimmungen der Zivilklausel nach Ansicht der Bundes-
regierung auf Forschungsvorhaben zu, die mit Bundesmitteln unterstützt 
werden?

Wenn nein, weshalb nicht?
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24. Steht die Finanzierung von Forschungsvorhaben durch die IARPA nach 
dem Rechtsverständnis der Bundesregierung im Widerspruch zu den Zie-
len dieser Klausel?

a) Wenn nein, weshalb nicht?

b) Wenn ja, wie wird die Bundesregierung hier aktiv?

Die Fragen 16 bis 24b werden im Zusammenhang beantwortet.
Die Hochschulen führen Forschungsprojekte im Rahmen der durch Artikel 5 
Absatz 3 des Grundgesetzes gewährten Wissenschaftsfreiheit und Hochschul-
autonomie grundsätzlich in eigener Verantwortung nach Maßgabe landesrecht-
licher Vorschriften und unter Aufsicht der Länder durch. Dies gilt auch für die 
Aufstellung und Einhaltung hochschulspezifischer Regelungen wie etwa Zivil-
klauseln. Die bundesrechtlichen Regelungen zum Schutz der inneren und äuße-
ren Sicherheit sowie die zuwendungsrechtlichen Rahmenbedingungen der For-
schungsförderung bleiben hiervon unberührt.
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